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JI- .1~j1:;L der B~nagen .zu..;!~n Ste~.o2::1.phischen Protokollen des Nationalrates 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

XIV. Gesetzgebungsperi"ode 

Zl .. 11.633/38-I 1/76 Wien, 

'IL e a n t w 0 r t u n..s, 

. . 

1976 08 26 

602/Aß 

1976 "09- 0 j 
zu 635 IJ 

der schriftlichen parlamentarischen .~frage der Abgeor(h~eten zum, 
Nationalrat Zeillinger und Genossen (FPö), Nro635/J, VOGl. 8 .. Ju.li 
1976, betreffend Obstimporte - EiDhal tung österreichischer Kcn.~-' 
troll vorschriften 

Die Fragesteller verweisen auf Informationen, die besagen, daß 
Obst, dessen Qualität nicht den EG-Normen entspricht und daher 

. von den zuständigen Organen der Bundesrepublik Deutschland zu­
rückgewiesen wird, in österreich - entgegen den Bestimmungen des 
Lebensmittelrechtes und des Qualitätsklassengesetzes - in Ver­
kehr gebracht wirdo Sie richten in diesem Zusammenhang an mich 
folgende 

Anfrage: 
1. Entspricht der oben wiedergegebene Sachverhalt den Tatsachen? 

2. Wenn ja, zu welchen Maßnahmen sah sich das BtUldesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft in diesem Zusammenhang bisher 
veranIaßt? 

Antl'lOrt: 

Zu 1.: In der Zeit zwischen dem 2. und 290 Juni 1976 ist vom 
deutschen Zollamt Schwarzbach-Autobahn - das unmittel­
bar neben dem österreichischen Zollamt Walserberg-Auto­
bahn liegt - für 19 Lastzüge mit Obst (durchwegs Maril­
len aus Griechenland) die Einfuhr in die Btmdesrepublik 
Deutschland untersagt worden. Ein Teil dieser Sendungen 
wurde in Österreich stark verbilligt an Verarbeitungsbe­
triebe abgegeben. 

Da in Österreich bisher keine Qualitätsregelungen für 
Marillen bestehen, wurde durch die genannte Vorgangs­
weise das Quali.tätsklasS6ngesetz nicht verletzt .. Wie 
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~ir die Frau Blli~desminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz mitgeteilt hat, ist gegen das Inverkehrbringen 
dieser Obstsendungen auch vom lebensmittelrechtlichen 
Standpunkt kein Einwand zu erheben, wenn die Herstellung 
eines einwandfreien Endproduktes gm...-ährleistet ist (wie 
Erzeugung von 11armelade aus überreifen Früchten oder Ver­
wendung stark havarierter Ware zu Brennzwecken). 

Zu 2.: In österreich IrlUrden auf Grund des Quali tätsklassenge­
setzes, BGBloNro 161/1967, Qualität~normen für Äpfel, 
Birnen, Pfirsiche, Zitrusfrüchte und Tafeltrauben er­
lasseno Die Eir~altung dieser BestimmQngen wird anläß­
lich des Importes an der Grenze streng kontrolliert, so­
daß minderwertige Ware nicht eingeführt werden kanno 

Bisher bestehen aber noch keine Quali tätsI-egelungen für 
Marillen, Kirschen oder Zwetschkeno Dorartige Produkte 
finden derzeit, soweit sie phytosanitär entsprechen, 
oMe Qualitätskontrolle Eingang auf dem österreichischen 
Markt. Aus diesem Grund ist das Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft bestrebt, die Geltung der Qua­
litätsklassenregelungen auf weitere Produkte auszudehneno 
Dies kann aber nur schrittweise erfolgen, weil eine wirk­
same Anwendung neuer Qualitätsklassenregelungen den Aus­
bau und die zusätzliche Einschulth~g der notwendigen Kon­
trollorgane zur Voraussetzung hato Zur Zeit wird die Er­
lassung einer Verordnung betreffend Salat, Gurken, Toma­
ten und Karfiol vorbereitet; das diesbezügliche Begutach­
tungsverfahren ist abgeschlossen. An der Auswertung der 
Ergebniose des Begutachtungsverfahren.s wird mit Nachdruck 
gearbeitet .. -

Der Bundesminister: 

" ;1 
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